
 

 

 
 
 
 

            Bad Iburg, Mai 2023 
 

Information über das entgeltliche Ausleihverfahren für die zukünftigen Klassen 6-11 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die in Niedersachsen eingeführte entgeltliche Lernmittelleihe wird am Gymnasium Bad Iburg auch im 
kommenden Schuljahr 2023/2024 in Form der so genannten „Paketausleihe“ umgesetzt werden. Alle Lernenden 
der zukünftigen Jahrgangsstufen 5 – 11 haben die Möglichkeit, alle für die Ausleihe geeigneten Lernmittel eines 
Jahrgangs gegen ein Entgelt auszuleihen. 
 

Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden.  
 

 

Die Anmeldung erfolgt am GBI online, die Abgabe einer schriftlichen Anmeldung ist nicht mehr notwendig. 
Hierfür melden Sie sich bitte online an der Schule entweder mit dem IServ-Zugang Ihres Kindes unter 

https://gym-bad-iburg.net/idesk/ 
oder alternativ unter:   https://gym-bad-iburg.net/buecher 
 
an. Sie werden schrittweise durch die Anmeldeprozedur geführt. 
 

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung unbedingt folgende Fristen: 
 
Termin zur Online - Anmeldung:     16.05.2023 – 18.06.2023 
 

Spätester Termin für den Zahlungseingang 
der Leihgebühr und Abgabe notwendiger Belege:  23.06.2023 
 
Wenn Sie die Fristen nicht einhalten, entscheiden Sie sich dafür, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu 
beschaffen! 
 

Kontodaten:  
Land Niedersachsen, Gymnasium Bad Iburg IBAN: DE81 2655 0105 0006 3566 95, 
BIC: NOLADE22XXX, Sparkasse Osnabrück 
 
Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt den exakten Verwendungszweck an, 
den Sie bei der Onlineanmeldung mitgeteilt bekommen. Ohne diesen 
Verwendungszweck ist eine Zuordnung zu Ihrem Kind nicht möglich. 
  
Es steht in der Verantwortung des Erziehungsberechtigten, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich 
behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben 
werden. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sind die Er-
ziehungsberechtigten auch zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes (mindestens ein Drittel des 
Neupreises) der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 
 

Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Sozialgesetzbuch Achtes Buch, 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Wohngeldgesetz (WoGG) (genauere Information siehe Anmeldungsformular) 
sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Schuljahr 2023/ 2024 von der Zahlung des Entgelts für 
die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen 
möchten, müssen Sie sich zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung durch Vorlage des 
Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers nachweisen. Wenden Sie sich 
hierzu oder bei weiteren Fragen bitte direkt an Herrn Uhlenberg (a.uhlenberg@gym-bad-iburg.net) oder an 
Herrn Cartarius (f.cartarius@gym-bad-iburg.net).  
Ihr Antrag wird selbstverständlich diskret und vertraulich behandelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                    Christiane Schneider 
                            Schulleiterin  


